
Bürgermeister/Landratswahl

Wie wähle ich die (erste) Bürgermeisterin bzw. Landrätin?
Grundsätzlich gilt: Bei der Bürgermeister- und Landratswahl
haben Sie jeweils eine Stimme. Sie entscheiden sich für eine
Kandidatin.

Bei der Bürgermeister-Wahl machen Sie hinter dem Namen
Ihrer Kandidatin auf dem gelben Stimmzettel, bei der Wahl zur
Landrätin auf dem hellblauen Stimmzettel ein Kreuz.
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Kommunalwahlen in Bayern 
am 15. März 2020

So wählen Sie 
gültig. Verschenken 
Sie keine Stimme!Hinweis: 

In diesem Flyer ist bewusst immer die weibliche Form in der
Sprache verwendet. Selbstverständlich sind Männer immer mit
angesprochen!

Machen Sie auf jeden Fall von Ihrem Wahlrecht Gebrauch! 
Enttäuschen Sie die Frauen nicht, die Anfang des letzten
Jahrhunderts für das Frauenwahlrecht gekämpft haben. 
Gehen Sie zur Wahl!

Wählen Sie Frauen, weil
�      die Politik den Sachverstand von Frauen braucht
�      Frauen in der Politik andere Prioritäten setzen
�      Frauen für die Rechte der Frauen und Familien eintreten

Katholischer Deutscher Frauenbund Landesverband Bayern e.V.

Schraudolphstraße 1 · 80799 München 

Tel. 089/28 62 36 · Fax: 089/ 28 623-799

www.frauenbund-bayern.de · info@frauenbund-bayern.de

Wählt! Frauen! Jetzt!

Nutzen Sie 
auch die Möglichkeit 
der Briefwahl!
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Wählt!
Frauen!
Jetzt!
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Möglichkeit 2 Möglichkeit 3
Möglichkeit 3

Sie nehmen eine Liste unverändert an.
Sie kreuzen die Partei oder die Wählergruppe oben auf der
Liste an. 

Das bedeutet: Sie geben jeder Person, die auf der Liste steht,
eine Stimme. Und zwar genau in der Reihenfolge, wie die
Kandidatinnen auf dem Stimmzettel stehen.

Sie wählen Ihre persönlichen Wunschkandidatinnen aus
verschiedenen Listen aus (Fachbegriff: Panaschieren).
Sie kreuzen Ihre Kandidatinnen an. 

Unser Tipp: Kreuzen Sie zusätzlich die Liste an, die Sie
bevorzugen. So verfallen Ihre Stimmen nicht.

Wie wähle ich den Stadt- bzw. Gemeinderat und den Kreistag?
Bei der Wahl von Gemeinde-/ Stadtrat oder Kreistag haben Sie
genau so viele Stimmen, wie Sitze im Gemeinde-/ Stadtrat oder
Kreistag zu vergeben sind. Nähere Angaben dazu finden Sie
jeweils oben auf dem hellgrün bzw. weißen Stimmzettel. Es ste-
hen außerdem drei Möglichkeiten zur Verfügung, Ihre Stimmen
zu verteilen.

Was muss ich tun, wenn ich
� meine Wunschkandidatinnen auf der Liste nach vorne

bringen,
� einzelne Bewerberinnen ganz besonders unterstützen,
� mich nicht nur für eine Liste entscheiden möchte?

Dann wählen Sie gezielt die Möglichkeit 2 und/oder 
die Möglichkeit 3.

Wird ein Kandidat auf einer Liste mehrmals genannt, darf er trotzdem maximal drei Stimmen erhalten.
Sie können gleichzeitig kumulieren, panaschieren und eine Liste anzukreuzen!

Sie dürfen nur so viele Kreuze machen, wie Stimmen zu vergeben sind. Machen Sie zu wenig Kreuze, verschenken Sie Stimmen. Kreuzen Sie zu viele Namen an, ist Ihre Wahl ungültig.
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Sie geben den Kandidatinnen, die Sie für besonders geeignet 
halten, mehrere Stimmen (Fachbegriff: Kumulieren).
Sie können Ihren Wunschkandidatinnen – auch aus verschiede-
nen Listen – bis zu 3 Stimmen geben. Tragen Sie dafür einfach
eine „2“ oder „3“ vor dem Namen ein. 

Ihr Vorteil: So können Sie Kandidatinnen, die hinten auf der
Liste stehen, nach vorne wählen.
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Möglichkeit 1

So wählen Sie gültig – ohne Stimmen zu verschenken!

Das bayerische Kommunal-
wahlrecht ist besonders bürger-
nah gestaltet. Als Bürgerin kön-
nen Sie sich auf dem Wahlzettel

genau den Gemeinde-/ Stadtrat oder
Kreistag zusammenstellen, den Sie sich
persönlich wünschen.
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